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des 

Fachbereiches Bildung, Jugend & Soziales 
der Stadt Gevelsberg 

 
 
 
 

 
 
 
 

Informationen zu Vermietung und Ausstattung     
 
Sie beabsichtigen, den Jugendbus des Fachbereiches Bildung, Jugend 
und Soziales der Stadt Gevelsberg zu mieten.  
 
Mit dieser Information zum Jugendbus möchten wir Ihnen die wichtigsten 
Erläuterungen zur Vermietung mitteilen.  
 
 



Fahrzeug 
 
Der Jugendbus ist ein Kombi vom Typ Opel Movano oder Ford Transit, 
der mit dem PKW-Führerschein geführt werden kann. Ein Nachweis über 
eine gültige Fahrerlaubnis muss erbracht werden. 
 
Für das Fahrzeug besteht eine Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung 
mit 300,00 € Selbstbeteiligung.  
 
Der Wagen verfügt in der Regel über genügend Kraftstoff und wird gene-
rell immer von einer Mitarbeiterin/einem Mitarbeiter des Fachbereiches 
Bildung, Jugend und Soziales betankt. Ein Betanken durch den Mieter ist 
also nicht nötig. 
Sollte auf Grund der Länge der Fahrtstrecke doch einmal nachgetankt 
werden müssen: Bitte DIESEL-KRAFTSTOFF tanken. Bei Vorlage der 
Tankbelege werden die Auslagen vom Fachbereich Bildung, Jugend und 
Soziales der Stadt Gevelsberg mit der Mietgebühr verrechnet. 
 
Warndreieck, Verbandskasten, Parkscheibe und Feuerlöscher befinden 
sich in der Fahrerkabine. 
 
 

Mietbedingungen 
 
Die Vermietung des Jugendbusses erfolgt vorrangig im Zuständigkeits-
bereich des Fachbereiches Bildung, Jugend und Soziales an Schulen, 
Jugendgruppen, Vereine, Verbände und Institutionen in der Stadt Ge-
velsberg. Eine Vermietung an o. g. Gruppierungen außerhalb von Ge-
velsberg ist nachrangig. Ausgeschlossen ist die Vermietung zu gewerbli-
chen Zwecken sowie die Weitergabe an Dritte.  
 
Das Fahrzeug ist ein Nichtraucherfahrzeug und dient ausschließlich 
der Beförderung von Personen. Die Mitnahme von Kindern ohne geeig-
nete Kindersitze (müssen vom Entleiher organisiert werden) ist nicht ge-
stattet. Eine anderweitige Nutzung ist ebenfalls nicht gestattet. 
 
Die Mietgebühren entnehmen sie bitte der Anlage 1. 
 
Zusätzlich zu der Mietgebühr ist eine Kaution in Höhe von 500,00 €uro 
zu zahlen. Diese erhalten Sie zurück, wenn Sie das Fahrzeug in ord-
nungsgemäßem Zustand an den Vermieter zurückgeben. 
 
Die Mietgebühr und die Kaution sind vor der Ausleihe zu bezahlen. 
 
Das Fahrzeug ist sorgfältig zu behandeln.  Die Hinweise des Handbuchs 
sind bei der Nutzung zu beachten; das Fahrtenbuch ist sorgfältig auszu-



füllen. Auftretende Verschmutzungen sind nach dem Gebrauch zu besei-
tigen. Der Mieter haftet für Schäden, die durch den unsachgemäßen 
Umgang an dem Fahrzeug entstehen und verpflichtet sich, die dadurch 
entstehenden Kosten der Instandsetzung zu übernehmen! 
 
Evtl. auftretende Reparaturen und Instandsetzungen, die während der 
Mietdauer durchgeführt werden müssen, dürfen nur in einer Opel-
(Vertrags-) Werkstatt und mit Originalersatzteilen durchgeführt werden. 
Sofern diese Reparaturen nicht Ihr Verschulden sind, erhalten Sie die 
Auslagen bei Vorlage der entsprechenden Rechnungsbelege erstattet. 
 
Werden aufgrund der Ausleihe Reparaturen bzw. Instandsetzungsarbei-
ten notwendig, so werden diese ebenfalls nur in einer Opel- (Vertrags-) 
Werkstatt und nur mit Originalersatzteilen durchgeführt. Die Kosten hat 
der Mieter zu tragen. 
 
Für Kosten, die aus Unfällen und dadurch hervorgerufenen weitergehen-
den Schäden entstehen, haftet die Stadt Gevelsberg nicht. Von Ansprü-
chen, die aus dem Gebrauch des Fahrzeuges gegen die Stadt Gevels-
berg erhoben werden, stellt der Mieter die Stadt Gevelsberg frei.  
 
Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, ist das Fahrzeug beim 
Fachbereich Bildung, Jugend & Soziales (Schulstrasse 13) abzuholen 
und dort auch wieder abzugeben. Bei der Über- und Rückgabe findet ei-
ne gemeinsame Überprüfung des Jugendbusses durch Mieter und Ver-
mieter statt.  
 
Sollte es zu einer doppelten Anfrage für die Ausleihe an einem Termin 
kommen und das Fahrzeug dabei einmal für das Ziehen des Spielmobils 
benötigt werden, wird das Fahrzeug vorrangig an den Mieter entliehen, 
der auch das Spielmobil entleiht. 
 
Schadenersatzansprüche gegen die Stadt Gevelsberg können nicht er-
hoben werden, wenn der Vertrag nicht erfüllt werden kann:  
 
v wegen höherer Gewalt oder  

v wegen eines technischen Defektes des Fahrzeuges. 
 
Zur Aufrechterhaltung des Versicherungsschutzes während der Nacht-
zeit (22.00 bis 6.00 Uhr) muss der abgeschlossene Bus in einer (abge-
schlossenen) Garage, auf einem bewachten Parkplatz oder auf einem 
umfriedeten Hof abgestellt werden.  
 
Für den Mieter und die MitfahrerInnen besteht seitens der Stadt Gevels-
berg keine Versicherung! 



Anlage 1 
 
 

Richtlinien zur Festsetzung des Entgelts für 
eine Vermietung des Jugendbusses und des 

Spielmobils 
 
 
 
Kategorie I :    Gevelsberger Schulen 
 
Kategorie II:  andere Fachbereiche der Gevelsberger Stadtverwaltung, 

Gevelsberger Vereine/Verbände/Institutionen 
 
Kategorie III:    Auswärtige Nutzer 
 
 
 
Jugendbus: 
 
Zeitraum    Kat. :  I    Kat. :  II    Kat. :  

III 
 
1  Tag (=24 Stdn.)  15,00 €   35,00 €   65,00 €  
 
Verlängerungstag  10,00 €   30,00 €   55,00 €  
 
Wochenende   25,00 €   70,00 €          150,00 €  
(Fr.  12 .00 – Mo.  12.00) 
 
jeweils  zuzüglich 0,25 €  pro gefahrenen Kilometer!  
Kaution:  500,00 €  
 
 
 
Spielmobil: 
 
Zeitraum    Kat. :  I    Kat. :  II    Kat. :  

III 
 
1  Tag (=24 Stdn.)  10,00 €   30,00 €   60,00 €  
 
Verlängerungstag    5 ,00 €   20,00 €   50,00 €  
 
Wochenende   15,00 €   50,00 €          130,00 €  
(Fr.  12 .00 – Mo.  12.00) 
 
Kaution:  200,00 €  
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